"Ferner beantragt die Kommission mit 12 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung, der Revision des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) ( 05.075 s Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte. Änderung ) zuzustimmen. Erforderlich wurde die Revision des BGFA, weil die Schweiz die Erklärung von Bologna unterzeichnet hatte, die zu einer Restrukturierung der Ausbildungsgänge in der höheren Bildung führt. Diese Revision sieht vor, dass ein Eintrag in das kantonale Anwaltsregister einen Master in Rechtswissenschaften voraussetzt. Die Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelors in Jurisprudenz sollen jedoch zum Anwaltspraktikum zugelassen sein. Eine Kommissionsminderheit ist der Ansicht, dass es den Kantonen frei stehen muss, für das Praktikum ein mit dem Master abgeschlossenes juristisches Studium zu verlangen. Was den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung als neue persönliche Voraussetzung für einen Berufsregistereintrag anbelangt, schloss sich die Kommission mit 9 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Beschluss des Ständerates an. Die Kommission will demnach darauf verzichten, den Umfang der Versicherungsdeckung gesetzlich festzulegen. Eine starke Minderheit ist allerdings der Meinung, der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung dürfe nicht eine Voraussetzung für den Eintrag im Anwaltsregister werden, sondern müsse wie bisher eine Berufsregel bleiben. Ferner beantragt die Kommission mit 10 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Berufsregel, wonach die Anwältinnen und Anwälte eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen haben, dahingehend zu lockern, dass es auch möglich sein soll, eine vergleichbare Sicherheit zu erbringen. Überdies will die Kommission gesetzlich festgelegt haben, dass ausschliesslich die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälte berechtigt sind, den vom Kanton verliehenen Titel zu führen."
